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24. Verordnung: Tierische Nebenprodukte-Entsorgungsverordnung 
  

 

23. 
Verordnung 

der Landesregierung über die Festlegung des Mindestabschusses 
an Rotwild im Jagdjahr 2012/2013 

 
Auf Grund des § 38 Abs. 1 des Jagdgesetzes, 

LGBl.Nr. 32/1988, wird verordnet: 
 
Für das Jagdjahr 2012/2013 wird der Mindest-

abschuss an Rotwild für die einzelnen Rotwildräu-
me und die Aufteilung dieser Abschüsse auf die 
einzelnen Wildregionen wie folgt festgelegt: 

 
 

 
 

Rotwildraum 1 
(Leiblachtal-Bregenzerwald-
Walsertäler): 

Hirsche der 
Klasse III 

und 
Schmalspießer 

Tiere und 
Schmaltiere 

Kälber Gesamt 

Wildregion 1.1 
(Großes Walsertal) 

50 155 135 340 

Wildregion 1.2 
(Frödischtal-Laternsertal-Dünserberg) 

50 101 98 249 

Wildregion 1.3a 
(Ebnitertal) 

3 15 8 26 

Wildregion 1.3b 
(Mellental) 

11 40 46 97 

Wildregion 1.4 
(Hintere Bregenzerach) 

34 58 45 137 

Wildregion 1.5a 
(Bolgenach-Subersach) 

16 55 51 122 

Wildregion 1.5b 
(Bezau-Schönenbach) 

62 63 65 190 

Wildregion 1.6 
(Kleinwalsertal) 

28 67 45 140 

Wildregion 1.7 
(Warth) 

5 3 3 11 

Gesamt: 259 557 496 1.312 
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Rotwildraum 2  
(Lech-Klostertal-Silbertal): 

Hirsche der 
Klasse III 

und 
Schmalspießer 

Tiere und 
Schmaltiere 

Kälber Gesamt 

Wildregion 2.1 
(Bartholomäberg-Silbertal) 

127 170 128 425 

Wildregion 2.2  
(Klostertal) 

57 84 69 210 

Wildregion 2.3  
(Lech) 

48 61 41 150 

Gesamt: 232 315 238 785 

 
 
 

Rotwildraum 3  
(Montafon): 

Hirsche der 
Klasse III 

und 
Schmalspießer 

Tiere und 
Schmaltiere 

Kälber Gesamt 

Wildregion 3.1  
(Garneratal-Vermunt-Valschavieltal) 

42 45 45 132 

Wildregion 3.2 
(Gargellental-Vermieltal-Netza) 

158 156 146 460 

Wildregion 3.3 
(Rellstal-Gauertal-Gampadelstal) 

66 67 67 200 

Gesamt: 266 268 258 792 

 
 
 

Rotwildraum 4  
(Brandnertal-Gamperdonatal-
Saminatal): 

Hirsche der 
Klasse III 

und 
Schmalspießer 

Tiere und 
Schmaltiere 

Kälber Gesamt 

Wildregion 4.1  
(Brandnertal) 

13 37 32 82 

Wildregion 4.2  
(Gamperdonatal) 

84 118 88 290 

Wildregion 4.3 
(Saminatal) 

0 45 35 80 

Gesamt: 97 200 155 452 

 
 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

M a g .  M a r k u s  W a l l n e r  
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24. 
Verordnung 

des Landeshauptmannes über die Meldung, Ablieferung, Weiterleitung 
sowie Übernahme tierischer Nebenprodukte 

(Tierische Nebenprodukte-Entsorgungsverordnung – TNPVO) 

 
Auf Grund des § 12 des Tiermaterialiengeset-

zes, BGBl. I Nr. 141/2003 und der §§ 14 und 61 
des Tierseuchengesetzes, RGBl. Nr. 177/1909, in 
der Fassung BGBl. Nr. 746/1988 und BGBl. I Nr. 
66/1998, wird verordnet: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die in Vorarlberg an-
fallenden und nach § 10 Abs. 1 Tiermaterialien-
gesetz (TMG) ablieferungspflichtigen tierischen 
Nebenprodukte, soweit sie nicht von der Abliefe-
rungspflicht nach der Tiermaterialien-Verordnung 
ausgenommen sind. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung sind: 
a) tierische Nebenprodukte: Materialien der Kate-

gorien 1, 2 und 3 gemäß den Art. 8, 9 und 10 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009; 

b) Sammelbehälter: alle Arten von Behältnissen, 
in denen tierische Nebenprodukte allein oder 
im Gemenge mit anderen Materialien gesam-
melt, gelagert oder transportiert werden; 

c) zugelassener Betrieb: ein gemäß § 3 TMG zu-
gelassener bzw. ein gemäß Art. 23 der Verord-
nung (EG) Nr. 1069/2009 registrierter Betrieb; 

d) Falltiere: landwirtschaftliche Nutztiere, die ver-
endet sind (einschließlich Totgeburten oder 
ungeborene Tiere) oder nicht für den Verzehr 
getötet wurden und sich daher nicht in einem 
Schlachthof befinden (§ 10 Abs. 3 Z. 1 TMG); 

e) Kleinmengen: tierische Nebenprodukte unter 
100 kg. 

 
§ 3 

Meldepflicht 

(1) Der Erzeuger tierischer Nebenprodukte ist 
verpflichtet, den Anfall dieser tierischen Neben-
produkte unverzüglich einem zugelassenen Betrieb 
zu melden. Kann der Erzeuger mangels Kenntnis 
über den Anfall der tierischen Nebenprodukte die 
Meldung nicht durchführen, trifft die Verpflichtung 
denjenigen, der diese tierischen Nebenprodukte in 
Verwahrung hat (Verwahrer). In dieser Meldung 

sind der Name und die Anschrift des Erzeugers bzw. 
Verwahrers sowie die Art und die Menge der tieri-
schen Nebenprodukte anzugeben. Fallen die tieri-
schen Nebenprodukte regelmäßig an, kann eine Pau-
schalmeldung für den Zeitraum von einem Jahr er-
folgen. 

(2) Die Meldepflicht gemäß Abs. 1 entfällt, 
wenn  
a) der Erzeuger bzw. der Verwahrer die tierischen 

Nebenprodukte selbst bei einem zugelassenen 
Betrieb oder bei einer Kühlsammelstelle ablie-
fert, oder 

b) eine schriftliche Vereinbarung mit einem zuge-
lassenen Betrieb gemäß § 10 Abs. 2 TMG ab-
geschlossen wurde. 

 
§ 4 

Übernahme und Weiterleitung 

(1) Tierische Nebenprodukte sind bis zur Abho-
lung oder Ablieferung getrennt nach den Katego-
rien 1, 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
kühl so aufzubewahren, dass ein Auslaufen, ihre 
Entwendung, die Ausbreitung von Krankheitserre-
gern, die Berührung durch unbefugte Personen und 
mit Tieren, Lebens- und Futtermitteln sowie unzu-
mutbare Geruchsbelästigungen oder andere Umwelt-
beeinträchtigungen vermieden werden. 

(2) Erzeuger bzw. Verwahrer, bei welchen tieri-
sche Nebenprodukte regelmäßig anfallen, haben 
Sammelbehälter in ausreichender Anzahl aufzu-
stellen, wobei der Aufstellungsort so zu wählen ist, 
dass die Sammelbehälter von zugelassenen Betrie-
ben jederzeit ungehindert entleert werden können. 
Die Beschaffenheit, Kennzeichnung und Reinigung 
der Sammelbehälter richtet sich nach § 3 Abs. 1 bis 3 
Tiermaterialien-Verordnung. 

(3) Wenn es zur leichteren Entleerung der Sam-
melbehälter in die Sammelfahrzeuge erforderlich ist, 
können die zugelassenen Betriebe verlangen, dass 
zur Aufbewahrung ausschließlich Behälter einer 
von ihr bestimmten Type, die die Beschaffenheit 
gemäß § 3 Abs. 1 Tiermaterialien-Verordnung auf-
weist, zu verwenden sind. 

(4) Vor der Ablieferung an zugelassene Be-
triebe dürfen Tierkörper nur mit Zustimmung des 
für den Anfallsort zuständigen Amtstierarztes ab-
gehäutet, geöffnet oder zerlegt werden. 



50 Vorarlberger Landesgesetzblatt, Jahrgang 2012, 10. Stück, Nr. 24 

§ 5 
Einrichtung von Kühlsammelstellen 

(1) Die Gemeinden können im Einvernehmen 
mit zugelassenen Betrieben zur Aufbewahrung von 
Kleinmengen tierischer Nebenprodukte bis zu de-
ren Abholung an geeigneten Orten Kühlsammel-
stellen einrichten. Die näheren Regelungen werden 
in einer zwischen der Standortgemeinde und dem 
zugelassenen Betrieb zu schließenden schriftlichen 
Vereinbarung getroffen.  

(2) Der Einzugsbereich von Kühlsammelstellen 
wird nach Anhörung der jeweiligen Gemeinden vom 
Landeshauptmann mit Verordnung festgelegt. 
 

§ 6 
Betrieb von Kühlsammelstellen 

(1) Sind Kühlsammelstellen eingerichtet, so sind 
alle im Einzugsbereich der Kühlsammelstelle anfal-
lenden Kleinmengen tierischer Nebenprodukte dort 
abzuliefern. Davon ausgenommen sind tierische Ne-
benprodukte von Erzeugern bzw. Verwahrern gemäß 
§ 4 Abs. 2. 

(2) Der Bürgermeister der Standortgemeinde 
hat über den Betrieb der Kühlsammelstelle nähere 
Anordnungen, insbesondere über deren Öffnungs-
zeiten und die Art und Weise der Übernahme der 
tierischen Nebenprodukte zu treffen. 

(3) Der Bürgermeister der Standortgemeinde hat 
für die regelmäßige Reinigung und Desinfektion der 
Kühlsammelstelle zu sorgen und die ordnungsge-
mäße Verwahrung aller tierischen Nebenprodukte 
in der Kühlsammelstelle sowie die rechtzeitige Ab-
holung von der Kühlsammelstelle zu überwachen.  

(4) Der Transport zur Kühlsammelstelle richtet 
sich nach den §§ 3 und 4 Tiermaterialien-Verord-
nung. 

(5) In die gemäß § 4 Abs. 2 bereitgestellten Sam-
melbehälter und in Kühlsammelstellen dürfen nur 
tierische Nebenprodukte ohne Fremdstoffe (wie 
Desinfektionsmittel, Steine, Flaschen, Metallkör-
per, Holz, Asche, Papier, Kunststoffe u.dgl.) einge-
bracht werden.  
 

§ 7 
Abholung, Ablieferung und Weiterleitung 

(1) Der Erzeuger bzw. Verwahrer tierischer Ne-
benprodukte hat 
a) dafür zu sorgen, dass die tierischen Nebenpro-

dukte unverzüglich abgeholt werden (Abs. 2) 
oder 

b) die tierischen Nebenprodukte, soweit es sich 
um Kleinmengen handelt und keine Kühlsam-
melstelle eingerichtet ist, unverzüglich selbst an 
einen zugelassenen Betrieb abzuliefern. 
(2) Die Abholung tierischer Nebenprodukte er-

folgt 
a) in den Fällen des § 10 Abs. 2 TMG nach Maß-

gabe der in der schriftlichen Vereinbarung ent-
haltenen näheren Bestimmungen durch jenen 
zugelassenen Betrieb, mit dem die schriftliche 
Vereinbarung abgeschlossen wurde und 

b) bei Falltieren (§ 2 lit. d) und in Fällen, in denen 
keine schriftliche Vereinbarung besteht, durch 
jenen zugelassenen Betrieb, dem der Anfall die-
ser tierischen Nebenprodukte gemäß § 3 Abs. 1 
gemeldet wurde.  
(3) Die Abholung tierischer Nebenprodukte er-

folgt am jeweiligen Aufbewahrungsort. Ist der Auf-
bewahrungsort mit dem Sammelfahrzeug nicht er-
reichbar, so hat der Erzeuger bzw. Verwahrer diese 
tierischen Nebenprodukte auf seine Kosten zum 
nächstgelegenen vom Sammelfahrzeug erreichba-
ren Ort zu bringen. Der Erzeuger bzw. Verwahrer 
ist verpflichtet, bei der Verladung Hilfe zu leisten. 

(4) Der Transport richtet sich nach den §§ 3 
und 4 Tiermaterialien-Verordnung. 

(5) Die Abholzeiten oder eine turnusmäßige 
Abholung sind im Rahmen der schriftlichen Ver-
einbarung gemäß § 10 Abs. 2 TMG zwischen dem 
Erzeuger bzw. Verwahrer und dem zugelassenen 
Betrieb festzulegen. Bei Falltieren (§ 2 lit. d) und 
in Fällen, in denen keine schriftliche Vereinbarung 
besteht, hat die Abholung oder selbständige Ablie-
ferung so rasch zu erfolgen, dass die Ausbreitung 
von Krankheitserregern, die Berührung durch un-
befugte Personen und mit Tieren, Lebens- und Fut-
termitteln sowie unzumutbare Geruchsbelästigun-
gen und andere Umweltbeeinträchtigungen vermie-
den werden. 

(6) Enthalten tierische Nebenprodukte Erreger, 
bei denen die Gefahr einer Krankheitsübertragung 
auf Tier oder Mensch besteht, so hat, sofern die tie-
rischen Nebenprodukte aus einem Fleischbetrieb 
stammen, das für diesen Betrieb zuständige Fleisch-
untersuchungsorgan, in anderen Fällen der für den 
Anfallsort zuständige Amtstierarzt, durch eine ent-
sprechende Kennzeichnung nachweislich auf die-
sen Umstand aufmerksam zu machen.  
 

§ 8 
Entgelt für Falltiere 

(1) Für die Abholung von Falltieren vom Auf-
bewahrungsort und für ihre Beseitigung durch zu-
gelassene Betriebe hat der Besitzer, sofern in Abs. 4 
und 6 nichts anderes bestimmt ist, ein Entgelt von 
20 Euro an den zugelassenen Betrieb zu leisten. 

(2) Für die Ablieferung von Falltieren unter 100 
kg an zugelassene Betriebe oder Kühlsammelstellen 
und für ihre Beseitigung, hat der Besitzer, sofern in 
Abs. 4 und 6 nichts anderes bestimmt ist, folgende 
Entgelte an den zugelassenen Betrieb bzw. den Be-
treiber der Kühlsammelstelle zu leisten: 
a) Rinder (Kälber), Fohlen, Schweine  15 Euro 
b) Schafe 7 Euro 
c) Ziegen  7 Euro 
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d) Kleintiere bis 20 kg  
 (Lämmer, Kitze, Ferkel, Geflügel) 5 Euro 

(3) Für die Abholung von Falltieren von Alpen 
ist zuzüglich zu den in Abs. 1 und 4 genannten Ent-
gelten eine Fahrtkostenpauschale in Höhe von 30 
Euro pro Abholung an den zugelassenen Betrieb zu 
entrichten. 

(4) Bei Falltieren, für die eine Verpflichtung zur 
Durchführung eines TSE-Tests besteht, reduzieren 
sich die für die Ablieferung, Abholung und Besei-
tigung zu entrichtenden Entgelte der Abs. 1 und 2 
um die Hälfte. 

(5) In den Beträgen nach Abs. 1 bis 4 ist die Um-
satzsteuer nicht enthalten. 

(6) Die Ablieferung, Abholung und Beseitigung 
von Falltieren sowie von Körperteilen dieser Tier-
arten erfolgt kostenlos, wenn ein vom Amtstierarzt 
bestätigter Seuchenfall vorliegt. 

(7) Das Land als Träger von Privatrechten ge-
währt zugelassenen Betrieben für die Entfernung 
(d.h. Einsammeln und Transport) und die Beseiti-
gung (d.h. Lagerung, Verarbeitung und endgültige 
Beseitigung) von Falltieren einen Betrag in Höhe 
von 
a) in den Fällen der Abs. 1 und 2 bis zu 100 % der 

für die Entfernung und bis zu 75 % der für die 
Beseitigung anfallenden betriebswirtschaftlich 
angemessenen Kosten; 

b) in den Fällen des Abs. 4 bis zu 100 % der für 
die Entfernung und bis zu 88 % der für die Be-
seitigung anfallenden betriebswirtschaftlich an-
gemessenen Kosten; 

c) in den Fällen des Abs. 6 100 % der für die Ent-
fernung und Beseitigung anfallenden betriebs-
wirtschaftlich angemessenen Kosten. 

 
§ 9 

Jahresbericht 

Alle zugelassenen Betriebe haben der Bezirks-
hauptmannschaft bis spätestens 31. Jänner des Fol-

gejahres einen Bericht über die im vorangegange-
nen Jahr übernommenen tierischen Nebenprodukte 
vorzulegen, aus dem Art und Menge der tierischen 
Nebenprodukte sowie der Ort und die Methode der 
Beseitigung oder Verarbeitung ersichtlich sind. Die-
se Verpflichtung besteht zusätzlich zur Aufzeich-
nungspflicht des § 4 TMG.  
 

§ 10 
Zulassungs- und Kontrollgebühr 

(1) Die Höhe der Gebühr für die Erteilung einer 
Betriebszulassung beträgt 147 Euro.  

(2) Die Höhe der Kontrollgebühr beträgt je Kon-
trolle bei einer Kontrolldauer von bis zu 30 Minu-
ten 45 Euro, in allen anderen Fällen 74 Euro. 
 

§ 11 
Seuchenvorsorge 

Für die Bereitstellung und Erhaltung der not-
wendigen Einrichtungen im Sinne des  § 14 Tier-
seuchgesetz zur Seuchenvorsorge leisten die Ge-
meinden an die diese Einrichtungen vorhaltende 
Stelle einen jährlichen Betrag, der sich aus 8 Cent 
pro Einwohner und 97 Cent pro in der Gemeinde 
gehaltener Großvieheinheit zusammensetzt. In die-
sen Beträgen ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. 
Für die Ermittlung der Einwohner ist die jeweils 
letzte Verwaltungszählung und für die Ermittlung 
der Großvieheinheiten sind die im jeweils vergan-
genen Jahr in der Gemeinde gehaltenen Großvieh-
einheiten maßgebend. 
 

§ 12 
Schlussbestimmungen 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 2012 in 
Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die 
Tiermaterialenverordnung, LGBl.Nr. 12/2004, außer 
Kraft. 

 
Der Landeshauptmann: 

M a g .  M a r k u s  W a l l n e r  
 


